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Bekanntmachungen des Landratsamtes 

 

66 Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 
BayBO 

 Vollzug der Baugesetze; Errichtung einer Legehennen-
stallung und eines Futtersilos 

Das Landratsamt Eichstätt hat den Bauherrn Ulrich Netter, Hinter 
den Gärten, 85132 Schernfeld Schönau, auf dem Grundstück Fl.Nr. 95 
der Gemarkung Schönau, am 11.04.2019 folgende Baugenehmigung 
(42 BVNr. 854-2018-B) erteilt: 

Errichtung einer Legehennenstallung und eines Futtersilos „Hinter 
den Gärten“ 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 

Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen* Form. 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift beige-
fügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher 
Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die bauaufsichtliche 
Zulassung eines Vorhabens hat keine aufschiebende Wirkung (§ 212 a 
Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 27.08.1997 BGBl. I Seite 2141 ff). 
Auf Antrag kann das Landratsamt Eichstätt oder das Gericht in der 
Hauptsache die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise anordnen.  
 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:  

- * Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 

nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von  

 

 

Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der 

Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den 

Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 

Verfahrensgebühr fällig. 

 

Hinweise: 

Im vorliegenden Fall sind mehr als 20 Beteiligte bzw. beteiligte 
Nachbarn vorhanden. Das Landratsamt Eichstätt macht daher von der 
Möglichkeit des Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Bayer. Bauordnung  Gebrauch, 
an Stelle einer Einzelzustellung der Baugenehmigung an jeden Nach-
barn/ Beteiligten die Baugenehmigung durch öffentliche Bekanntma-
chung bekanntzugeben. Mit dem Tag der Bekanntmachung des verfü-
genden Teils der Baugenehmigung im Amtsblatt für den Landkreises 
Eichstätt gilt die Zustellung der Baugenehmigung als bewirkt. 

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Land-
ratsamtes Eichstätt in 85072 Eich-stätt, Residenzplatz 2, Zimmer 235 
und  bei der VG Eichstätt Gemeinde Schernfeld, Gundekarstraße 7A, 
85072 Eichstätt  während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 

Landratsamt Eichstätt, 11.04.2019 

gez.  K i e n z l e r  , Regierungsrätin 
 

 

 
67 Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 

BayBO 
 Vollzug der Baugesetze; Neubau Bio-Schweinestall, 

Festmistlager und Jauchegrube 

Das Landratsamt Eichstätt hat den Bauherrn Zinner GbR, Orts-
straße 18, 85132 Schernfeld Schönau, auf dem Grundstück Fl.Nr.94 
der Gemarkung Schönau, am 11.04.2019 folgenden Vorbescheid (42 
BVNr. 381-2018-V) erteilt: 
 

Neubau Bio-Schweinestall, Festmistlager und Jauchegrube 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 

Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen* Form. 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift beige-
fügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher 
Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die bauaufsichtliche 
Zulassung eines Vorhabens hat keine aufschiebende Wirkung (§ 212 a 
Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 27.08.1997 BGBl. I Seite 2141 ff). 

A M T S B L A T T  

http://www.vgh.bayern.de/
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Auf Antrag kann das Landratsamt Eichstätt oder das Gericht in der 
Hauptsache die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise anordnen.  
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:  

- * Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 

nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von 

Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der 

Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den 

Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 

Verfahrensgebühr fällig. 

 

Hinweise: 

Im vorliegenden Fall sind mehr als 20 Beteiligte bzw. beteiligte 
Nachbarn vorhanden. Das Landratsamt Eichstätt macht daher von der 
Möglichkeit des Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Bayer. Bauordnung  Gebrauch, 
an Stelle einer Einzelzustellung der Baugenehmigung an jeden Nach-
barn/ Beteiligten die Baugenehmigung durch öffentliche Bekanntma-
chung bekanntzugeben. Mit dem Tag der Bekanntmachung des verfü-
genden Teils der Baugenehmigung im Amtsblatt für den Landkreis 
Eichstätt gilt die Zustellung der Baugenehmigung als bewirkt. 

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Land-
ratsamtes Eichstätt in 85072 Eich-stätt, Residenzplatz 2, Zimmer 235 
und  bei der VG Eichstätt Gemeinde Schernfeld, Gundekarstraße 7A, 
85072 Eichstätt während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 

Landratsamt Eichstätt, 11.04.2019 

gez.  K i e n z l e r  , Regierungsrätin 
 

 

 
68 Verordnung zur Änderung der Verordnung über den 

„Naturpark Altmühltal (Südliche Frankenalb)“vom  
16. April 2019 

Auf Grund von § 20 Abs. 2 Nr. 4 und § 26 des Bundesnatur-
schutzgesetzes – BNatSchG – vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 
3434) in Verbindung mit Art. 12 Abs. 1 Satz 1 und Art. 51 Abs. 1 Nr. 
3 und Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 2 des Bayer. Naturschutzgesetzes – 
BayNatSchG – (BayRS 791-1-UG) vom 23. Februar 2011 (GVBl. 
2011 S. 82), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juli 2018 (GVBl. 
S. 604) erlässt der Landkreis Eichstätt folgende Verordnung: 
 

§ 1 
1Die in § 3 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 der Verordnung über den 

„Naturpark Altmühltal (Südliche Frankenalb)“ vom 14. September 
1995 in der derzeit gültigen Fassung festgesetzte Schutzzone, die als 
Landschaftsschutzgebiet weiter gilt, wird für das Gebiet des Landkrei-
ses Eichstätt wie folgt geändert: 

2Die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes werden im Gebiet 
der Gemeinde Adelschlag, Landkreis Eichstätt, teilweise neu festge-
setzt. 3Dem Landschaftsschutzgebiet wird eine Teilfläche des Grund-
stücks Fl. Nr. 1276, Gemarkung Pietenfeld, die bislang nicht Schutz-
gebiet war, hinzugefügt. 4Die neuen Grenzen des Schutzgebiets im 
Bereich des Ortsteils Pietenfeld ergeben sich aus den Kartenausschnit-
ten M 1:25.000 und M 1.2.500, die Bestandteil dieser Verordnung 
sind. 5Insoweit werden die Karten der Verordnung vom 14. September 
1995 ersetzt. 6Maßgebend für den Grenzverlauf ist der Eintrag in den 
Kartenausschnitten M. 1:2.500. 7Die neue Fläche wird der Tabuzone 
des Zonierungskonzepts Windkraft zugeordnet. 
 

 

 

 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im 
Amtsblatt des Landkreises Eichstätt in Kraft. 
 

Eichstätt, 16. April 2019 

Landkreis Eichstätt 

gez. Rita  B ö h m , Stellvertretene Landrätin 
 

Hinweis gemäß Art. 51 Abs. 7 BayNatSchG: 

Eine Verletzung der Vorschriften des Art. 51 Abs. 1 bis 6 BayNatSchG ist 

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der Bekanntmachung 

der Rechtsverordnung schriftlich unter Angabe der Tatsachen, die die Verlet-

zung begründen sollen, bei der für den Erlass zuständigen Behörde (hier: 

Landratsamt Eichstätt, Residenzplatz 2, 85072 Eichstätt) geltend gemacht wird. 

 

 

 
69 Verordnung zur Änderung der Verordnung über den 

„Naturpark Altmühltal (Südliche Frankenalb)“ vom  
17. April 2019 

Auf Grund von § 20 Abs. 2 Nr. 4 und § 26 des Bundesnatur-
schutzgesetzes – BNatSchG – vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 
3434) in Verbindung mit Art. 12 Abs. 1 Satz 1 und Art. 51 Abs. 1 Nr. 
3 und Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 2 des Bayer. Naturschutzgesetzes – 
BayNatSchG – (BayRS 791-1-UG) vom 23. Februar 2011 (GVBl. 
2011 S. 82), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juli 2018 (GVBl. 
S. 604) erlässt der Landkreis Eichstätt folgende Verordnung: 

 

§ 1 
1Die in § 3 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 der Verordnung über den 

„Naturpark Altmühltal (Südliche Frankenalb)“ vom 14. September 
1995 in der derzeit gültigen Fassung festgesetzte Schutzzone, die als 
Landschaftsschutzgebiet weiter gilt, wird für das Gebiet des Landkrei-
ses Eichstätt wie folgt geändert: 

2Die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes werden im Gebiet 
der Großen Kreisstadt Eichstätt, Landkreis Eichstätt, teilweise neu 
festgesetzt. 3In der Gemarkung Eichstätt wird das Grundstück Fl. Nr. 
2038/2 aus dem Landschaftsschutzgebiet genommen. 
 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im 
Amtsblatt des Landkreises Eichstätt in Kraft. 
 

Eichstätt, 17. April 2019 

Landkreis Eichstätt 

gez. Rita  B ö h m , Stellvertretene Landrätin 
 

Hinweis gemäß Art. 51 Abs. 7 BayNatSchG: 

Eine Verletzung der Vorschriften des Art. 51 Abs. 1 bis 6 BayNatSchG ist 

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der Bekanntmachung 

der Rechtsverordnung schriftlich unter Angabe der Tatsachen, die die Verlet-

zung begründen sollen, bei der für den Erlass zuständigen Behörde (hier: 

Landratsamt Eichstätt, Residenzplatz 2, 85072 Eichstätt) geltend gemacht wird. 
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